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An den

Vorsitzenden des Hauptausschusses
über

den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin
über Senatskanzlei – G Sen –

Haushalts- und Vermögensrechnung von Berlin für das Haushaltsjahr 2001

– Drucksachen Nrn. 15/837 und 15/2848

hier: 
Ziffer 8

T 164-169 Senatsverwaltung für Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz

52. Sitzung des Abgeordnetenhauses vom 3. Juni 2004

Das Abgeordnetenhaus hat in seiner oben bezeichneten Sitzung Folgendes beschlossen:

„Das Abgeordnetenhaus missbilligt, dass die Senatsverwaltung für Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz

-
über Jahre gegen das Gebot der rechtzeitigen und vollständigen Einnahmeerhebung bei der Einziehung von Forderungen aus einer Kostenteilungsvereinbarung mit gesetzlichen Krankenkassen verstoßen hat,

-
dass es ohne Eingreifen des Rechnungshofs zu einer Abrechnung von Forderungen gegenüber den Krankenkassen aus dieser Kostenteilungsvereinbarung hinsichtlich einer Vielzahl von im Ostteil Berlins gelegenen betreuten Unterbringungsformen für psychisch Kranke nicht gekommen wäre und dem Land Berlin in erheblichem Umfang ein Schaden entstanden wäre.

Das Abgeordnetenhaus erwartet, dass der Senat alle Forderungen aus der Kostenteilungsvereinbarung auch hinsichtlich der „Ostfälle“ umgehend einzieht und im Schadensfall die Haftungsfrage prüft. Dem Hauptausschuss ist bis 31. August 2004 über den Stand der Abrechnung aus der Kostenbeteiligungsvereinbarung zu berichten.“

Es wird dazu berichtet:

Der Vorwurf, die für Gesundheit und Soziales zuständige Senatsverwaltung habe über Jahre versäumt, für die rechtzeitige und vollständige Erhebung von Einnahmen zu sorgen, die sie aus einer Vereinbarung mit den Krankenkassen über eine Beteiligung an den Kosten der Eingliederungshilfe für psychisch Kranke beanspruchen konnte, wird bestritten. 

Es ist aktenkundig ausgewiesen, dass bei abgeschlossenen Leistungsfällen zu Lasten der Krankenkassen zeitnah und einzelfallbezogen (ohne AOK) mit der jeweiligen Krankenkasse abgerechnet wurde und eine regelmäßige Eingangskontrolle der Beträge auf das Buchungskonto bei der LHK durch den hiesigen Sachbearbeiter durchgeführt wurde. Bei der AOK wurde wegen der größeren Anzahl der Leistungsfälle ein Listenverfahren zur Abrechnung gewählt. Alle abrechenbaren Fälle wurden zum Stichtag 30.9. des jeweiligen Jahres der AOK personenbezogen in Rechnung gestellt. Auch hier wurde der Zahlungseingang regelmäßig kontrolliert. Dem Sozialhilfeträger wurden dann die von den Kassen eingespielten Beträge überwiesen. 

Es trifft zu, dass die AOK Berlin seit 1995 lediglich Abschlagszahlungen getätigt hat, die sich an der Höhe der jährlichen Listenmeldungen der für Gesundheit zuständigen Senatsverwaltung orientierten. Dies berührte jedoch nicht die Einnahmenseite des Sozialhilfeträgers im Einzelnen, da die Auszahlung zu Gunsten des Sozialhilfeträgers bis auf die Jahre 2000 und 2001 immer möglich war und nach Eingang der Zahlungen der Krankenkassen durchgeführt wurde. Abgesehen davon, dass das Verfahren der AOK Abschlagszahlungen zu tätigen, seitens der Senatsverwaltung jährlich moniert und auf eine ordnungsgemäße fallbezogene Abrechnung gedrängt wurde, bestanden jedoch für die Senatsverwaltung keinerlei Möglichkeiten, Einziehungsmaßnahmen vorzunehmen. Dies ergibt sich schon alleine aus der Natur der Vereinbarung. Dass die Zahlungen für den Zeitraum 2000 und 2001 seinerzeit seitens der für Gesundheit zuständigen Senatsverwaltung zurückgehalten wurden, ist dem Tatbestand der Kündigung der Vereinbarung sowie der in diesem Zusammenhang erforderlichen einzelfallbezogenen Endabrechnung geschuldet. Zwischenzeitlich wurden mit der AOK Berlin alle zur Disposition stehenden Fälle abschließend einer Einzelfallüberprüfung unterzogen und die Abrechnung mit dem Sozialhilfeträger auch für die Jahre 2001 und 2002 abgeschlossen. 
Die Überweisung der vereinnahmten Beträge aus der Schlussrechnung 2003 an die jeweiligen Bezirke erfolgte mit Datum vom  19.3.04. Damit ist die Rechnungslegung hinsichtlich der Vereinbarung, die zum 31.12.2001 gekündigt worden war, bezüglich der Westfälle vollständig abgeschlossen. Verpflichtungen gegenüber den Bezirken ergeben sich hieraus nicht mehr. 

Ebenfalls wird bestritten, dass es ohne Eingreifen des Rechnungshofes nicht zu einer Abrechnung von Forderungen gegenüber den Krankenkassen aus dieser Kostenbeteiligungsvereinbarung hinsichtlich einer Vielzahl von im Ostteil Berlins gelegenen betreuten Unterbringungsformen für psychisch Kranke gekommen wäre und dem Land Berlin in erheblichem Umfang ein Schaden entstanden wäre. 

Die jahrelangen Bemühungen der Senatsverwaltung zur Schaffung einer Grundlage für die Abrechnung von Kostenübernahmeerklärungen für Einrichtungen in den östlichen Bezirken sind aktenkundig und in den, dem Rechnungshof zur Verfügung gestellten Unterlagen ausführlich dokumentiert. Insbesondere wurde aus dem aktenkundigen Schriftwechsel ab dem Jahre 1992 mit der Arbeitsgemeinschaft der Krankenkassen auf die Projekte, die nach Grenzöffnung im Ostteil der Stadt entstanden, abgehoben und die bis zu diesem Zeitpunkt unbefriedigende Lösung hinsichtlich der Geltung der Vereinbarung auf Einrichtungen im Ostteil hingewiesen. 

Das bedeutet, dass die für Gesundheit zuständige Senatsverwaltung im Rahmen der ihr aus dem Vertrag zustehenden Möglichkeiten permanent darauf gedrungen hat, dass die Krankenkassen in ihrer abschließenden Zuständigkeit die Voraussetzungen für eine Abrechenbarkeit ermöglichen. Die Tatsache, dass die Krankenkassen nicht bereit waren, einen adäquaten Kostensatz zu vereinbaren, kann mit Hinweis auf den eingegrenzten Handlungsspielraum, der der Senatsverwaltung gem. Vereinbarung zugewiesen war, dieser nicht angelastet werden. Sanktions- oder Eingriffsmöglichkeiten standen der Senatsverwaltung hierbei nicht zu. 

Erst aufgrund der Kündigung der Vereinbarung zum 31.12.2001 gelang es der Senatsverwaltung in einer Verhandlung im Juni 2003 mit den zuständigen Referenten der einzelnen Kassen eine Einigung auf einen Vorschlag zur Beratung und Beschlussfassung für die Vorstände der Krankenkassenverbände zu erzielen, der im wesentlichen dem Angebot der Senatsverwaltung aus dem Jahre 1997 entspricht. Die Vorstände der Arbeitsgemeinschaft der Krankenkassenverbände kamen dann in ihrer Sitzung im Juli 2003 überein, der jeweiligen Krankenkasse dieses Angebot zur Umsetzung zu empfehlen. Auf Grundlage dieser Übereinkunft fertigte die Senatsverwaltung für Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz in Folge die Abrechnungsunterlagen für die einzelnen Kassenarten. 

Von den in Rechnung gestellten 590 sog. „Ostfällen“ wurden durch die Kassen bis zum Stichtag 26.7.2004  insgesamt 495 Einzelfall bezogene Rechnungen beglichen. Die restlichen 95 Fälle befinden sich gegenwärtig noch in der einzelfallbezogenen Abstimmung und Prüfung. Es wurde bis zum Stichtag eine Summe in Höhe von 1.590.501,91 €  von den Kassen an die Landeshauptkasse überwiesen. Die Überweisung an die Bezirksämter erfolgt umgehend nach Eingang der letzten avisierten, zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch ausstehenden, Beträge. 

Ein Schaden für das Land Berlin ist bisher nicht erkennbar. Dieser Umstand sowie der Regelungscharakter der Vereinbarung an sich, die hieraus resultierende Zuständigkeit der für Gesundheit zuständigen Senatsverwaltung sowie die kontinuierlichen Bemühungen zur Umsetzung und Anpassung des Vertrages machen die Einleitung eines Prüfverfahrens auf Haftungsansprüche gegen die verantwortlichen Dienstkräfte überflüssig. 
Ich bitte, den Beschluss damit als erledigt anzusehen.

Dr. Heidi   K n a k e – W e r n e r

Senatorin für Gesundheit, Soziales und 

Verbraucherschutz
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